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 moderne Technik,  
Gewalt gegen Polizei
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Die Problematik der  
Bündelungsdienstposten A 9 bis A 11
Im Zuge der letzten Polizeistrukturreform wurden Bündelungsdienstposten 
A 9 bis A 11 geschaffen. Dies hatte zur Folge, dass beispielsweise Polizeikom-
missare (Besoldungsstufe A 9) über Jahre die Tätigkeit eines Dienstpostens 
(A 11) ausübten. 

Den Anspruch auf eine Beför-
derung gibt es nicht. Auch ist 
eine Ausgleichszahlung für 
eine Verwendung auf einem 
höherwertigen Dienstposten 
nicht mehr möglich. Im Jahr 
2008 wurde eine bereits vor-
handene gesetzliche Regelung, 
die an § 45 BBesG angelehnt 
war, aufgrund zweier erfolgrei-
cher Klagen durch Beschäftigte 
des LKA durch die Landesregie-
rung abgeschafft. Wie zu er-
warten, führte die derzeitig 
geltende Situation, Mitarbeiter 
flächendeckend auf höherwer-
tigen Dienstposten zu verwen-
den, aber eben nicht verwen-
dungsangemessen durch eine 
Ausgleichzahlung zu bezahlen, 
zu deutlichem Unmut bei den 
betroffenen Kollegen.

In der Folge musste sich der 
1. Senat des Oberverwaltungs-
gerichts des Landes Sachsen-
Anhalt mit dem Sachstand be-

schäftigen und fällte am 
14. Januar 2021 unter dem 
 Aktenzeichen 1 M 136/20 
 einen Beschluss. 

Demnach ist die Bewährung ei-
nes Beamten auf einem höher-
wertigen Dienstposten im Rah-
men einer Erprobung mit dem 
Ziel der späteren Beförderung 
anhand von Dienstpostenbe-

wertungen und Dienstposten-
beschreibungen festzustellen. 
Sind nun solche Dienstposten-
beschreibungen und Dienst-

postenbewertungen nicht 
 vorhanden, liegt die Darle-
gungs- und Beweislast für die 
Beschaffung und die Erhaltung 
der für die Auswahlentschei-
dung erforderlichen Grundla-

gen ausschließlich in dem 
 Verantwortungs- und Verfü-
gungsbereich der zuständigen 
Behörde.

Der Landesvorsitzende der 
DPolG Sachsen-Anhalt, Olaf 
Sendel, positionierte sich zur 
Entscheidung des Oberver-
waltungsgerichts wie folgt: 
„Nunmehr müssen die Be-
hörden sprichwörtlich die 
Hosen runterlassen und er-
klären, wie viele Dienstpos-
ten der einzelnen Besol-
dungsgruppen es tatsächlich 
gibt. Und mehr noch, alle 
Dienstposten müssen be-
schrieben werden. Da darf 
man gespannt sein, wie die 
Beschreibung der Dienstpos-
ten mit den tatsächlich 
durchgeführten Aufgaben 
übereinstimmt.“

Eine Dienstpostenbeschrei-
bung wurde durch die DPolG 
bereits seit Jahren gefordert. 
Es ist traurig, dass ein Gericht 
wieder erst eine Rahmenfest-
legung treffen muss, bis die 
Landesregierung einen rechts-
freien Raum neu regelt! 
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Anträge auf 
Rechtsschutz
Leider ist es so, dass wir als Gewerkschaft unseren 
Mitgliedern (immer noch viel zu häufig) durch die 
Gewährung eines Rechtsschutzes zur Seite stehen 
müssen. Wir machen dies gern und nehmen dabei 
dankbar die Hilfe unserer eigenen Fachanwälte in 
Anspruch. Doch weisen wir darauf hin, dass hierzu 
die richtigen Anträge gestellt werden müssen. Das 
korrekte Formular ist auf unserer Internetseite 
(www.dpolg-st.de) eingestellt.
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Polizeihubschrauberstaffel –  
Antwort der Landesregierung auf  
eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 
Beantwortung 
Vorbemerkung des Fragestellenden:  
Mit Datum 29. Juli 2020 verfassten Angehörige der Polizeihubschrauberstaffel  
Sachsen-Anhalt aufgrund einer aus Sicht der Unterzeichner umstrittenen 
 Personalmaßnahme gegen einen Kollegen einen offenen Brief an die  
Behördenleitung der Polizeiinspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt.  

Ein weiteres aktuell diskutier-
tes Thema in der Polizeihub-
schrauberstaffel ist die Verle-
gung der Dienstzeiten.  

Gibt es Überlegungen, die 
Dienstzeiten in der Polizeihub-
schrauberstaffel zu verlegen? 
Wenn ja: 

a. Welche Dienstzeiten sollen 
durch welche ersetzt wer-
den?  

b. Ist aufgrund der geplanten 
und spontanen Einsätze die 
Verschiebung der Dienst-
zeiten gerechtfertigt? Bitte 
die Einsätze der Polizeihub-
schrauberstaffel in den Jah-
ren 2016 bis 2020 entspre-
chend aufschlüsseln. 

c. Von wem ging die Initiative 
der Verlegung der Dienst-
zeiten in der Polizeihub-
schrauberstaffel aus? Wie 
beurteilt die Landesregie-
rung dieses Vorhaben? In-
wieweit werden Bedenken 
der Bediensteten in der 
 Polizeihubschrauberstaffel 
berücksichtigt? 

Im Juli 2020 beauftragte das 
Ministerium für Inneres und 
Sport des Landes Sachsen-
Anhalt die Polizeiinspektion 
Zentrale Dienste Sachsen-
Anhalt (PI ZD), den Bedarf 
hinsichtlich der Verfügbar-
keit der Polizeihubschrauber 

zu erheben und dementspre-
chend konzeptionelle Vor-
schläge vorzulegen. Auf der 
Grundlage statistischer Be-
trachtungen und erfah-
rungsbasierter einsatztakti-
scher Erwägungen unter 
Einbeziehung der Polizeibe-
hörden kam die PI ZD unter 
anderem zu dem Ergebnis, 
dass eine permanente Ver-
fügbarkeit der Polizeihub-
schrauber (24/7) perspekti-
visch geboten erscheint, und 
skizzierte mit Bericht vom 
20. November 2020 diesbe-
zügliche konzeptionelle Vor-
schläge zur Umsetzung. In 
diesem Kontext ist ein Stu-
fenkonzept vorgeschlagen 
worden, welches auch die 
Verlagerung von Dienstzei-
ten zur Folge haben würde, 
um schon frühzeitig die er-
kannten einsatztaktischen 
Bedarfe besser als bisher ab-
decken zu können. Derzeit 
wird von der PI ZD aus ar-
beitszeitrechtlicher und 
 arbeitsmedizinischer Sicht 

geprüft, ob die Arbeitszeit-
verlagerungen möglich sind. 
Sowohl die Bediensteten der 
PHuSt als auch der Personal-
rat der Landesbereitschafts-
polizei sind beziehungsweise 
werden noch in den Prüfpro-
zess einbezogen. Da hin-
sichtlich der Regelungen der 
Arbeitszeit in der PHuSt eine 
Dienstvereinbarung mit dem 
Stufenpersonalrat vom 6. Fe-
bruar 2020 besteht, gab es 
bereits erste Konsultationen 
mit dem Vorsitzenden.  

Wie viele Dienstposten und 
Stellen sind derzeit in der Po-
lizeihubschrauberstaffel ein-
gerichtet und besetzt bezie-
hungsweise nicht besetzt? 
Wie viele Angehörige der Po-
lizeihubschrauberstaffel wer-
den außerhalb der Staffel 
verwendet und aus welchem 
Grund? 

Gemäß dem aktuellen Dienst-
postenplan der PI ZD verfügt 
die PHuSt über 17 Dienstpos-

ten Polizeivollzug. Diese 
Dienstposten sind besetzt. Ein 
derzeitiger Dienstposteninha-
ber Polizeivollzug wird aus 
dienstlichen Gründen zunächst 
temporär abweichend verwen-
det. 

Wie hoch ist der Altersdurch-
schnitt der Bediensteten in der 
Polizeihubschrauberstaffel ins-
gesamt und insbesondere vom 
fliegenden Personal? 

Der aktuelle Altersdurch-
schnitt der Bediensteten in der 
PHuSt beträgt insgesamt 46,47 
Jahre und bei dem fliegenden 
Personal 42,88 Jahre. 

(Quelle: Landtag von Sachsen-
Anhalt, Drucksache 7/7384 

vom 8. März 2021)

Einsätze für Polizeihubschrauber:

2016 bis 2020 geplante Einsatze Soforteinsatze 

2016   256   249

2017   350   352

2018   358   474

2019   326   445

2020   338   446

Summe 1.628 1.966 

10

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Sa

ch
se

n-
A

nh
al

t

> DPolG Polizeispiegel | Oktober 2021

Sachsen-Anhalt



©
 P

ix
ab

ay

Fehlende Waffen –  
Antwort der Landesregierung auf eine  
Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

Frage: Wie viele und welche 
Waffen einschließlich Waffen-
teile sind seit dem 1. Januar 
2016 bei der Polizei des Landes 
Sachsen-Anhalt als Verlust ge-
meldet worden? Bitte jeweils 
Ereignisdatum, betroffener 
Standort, Waffentyp und An-
zahl angeben. 

Antwort: Es wurde im betref-
fenden Zeitraum durch die Po-
lizeiinspektion Magdeburg am 
28. Februar 2019 der Verlust 
einer Magazintasche MP 5 mit 
drei Magazinen mit jeweils 
30 Patronen gemeldet. Des 
Weiteren wurden durch die 
 Polizeiinspektion Stendal am 
26. August 2019 sowie durch 
die Polizeiinspektion Halle am 
23. Juni 2020 der Verlust je-
weils eines Pistolenmagazins 
mit acht Patronen gemeldet.  

Frage: Wie werden Waffen und 
Munition bei der Polizei des 
Landes verwaltet? Wie werden 

sie gegen unbefugten Zugriff 
und Verlust gesichert? 

Antwort: Alle dienstlich ver-
wendeten Schusswaffen und 
zugehörige Munition werden 
im Softwareprogramm „Sys-
teme, Anwendungen und Pro-
dukte“ (SAP) erfasst und ver-
waltet. Die Zuordnung der 
Dienstpistole erfolgt hierbei 
von der Polizeiinspektion über 
die Dienststelle bis hin zum je-
weils zugewiesenen Beamten. 
Die Zuordnung der Maschi-
nenpistole MP 5 erfolgt bis 
zur entsprechenden Dienst-
stelle. Die Zuordnung der zu-
gehörigen Munition erfolgt 
im SAP nur bis zur jeweiligen 
Polizeiinspektion. Die weitere 
Nachweisführung erfolgt über 
den der jeweiligen Polizeiins-
pektion zugeordneten Dezen-
tralen Vor-Ort-Service (DVOS) 
der Polizeiinspektion Zentrale 
Dienste Sachsen-Anhalt 
(PI ZD). Hier wird nachgewie-

sen, welche Munition in wel-
cher Anzahl an welchen 
Beamten, welche Dienststelle 
beziehungsweise welchen 
Aus- und Fortbildungsbereich 
übergeben wurde. Die Siche-
rung der Waffen und Muniti-
on gegen unbefugten Zugriff 
ist im Erlass „Dienstliches Be-
sitzen, Führen und Aufbewah-
ren dienstlich gelieferter Waf-
fen und Munition durch 
Polizeivollzugsbedienstete“, 
zuletzt geändert am 4. Juni 
2019, geregelt. Zusätzlich hat 
jede Behörde und Einrichtung 
der Landespolizei in Form ei-
ner Verfügung beziehungs-
weise Dienstanweisung die 
Festlegungen des Erlasses für 
ihren Zuständigkeitsbereich 
konkretisiert. 

Frage: Wurden wegen Muniti-
ons- und/oder Waffendieb-
stählen und/oder Verlusten bei 
der Polizei seit 2016 straf- und/
oder dienstrechtliche Verfah-

ren gegen Beamtinnen und 
Beamte der Polizei des Landes 
geführt und wenn ja, wie viele 
und mit welchen rechtlichen 
Folgen? 

Antwort: Die Behörden und 
die Einrichtung der Landespoli-
zei Sachsen-Anhalt haben im 
Zusammenhang mit Muniti-
onsverlust im betreffenden 
Zeitraum ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren und 
zwei Disziplinarverfahren 
 eingeleitet. Das strafrechtliche 
Ermittlungsverfahren wurde 
gemäß § 170 Abs. 2 StPO ein-
gestellt. Ein Disziplinarverfah-
ren dauert noch an und ein 
Disziplinarverfahren wurde 
unter Feststellung eines 
Dienstvergehens gemäß § 32 
Abs. 1 Nr. 2 DG LSA einge-
stellt.  

(Quelle: Landtag von Sachsen-
Anhalt, Drucksache 75/44 

vom 13. April 2021)
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Preiswerter Urlaub & 
Tagesausflüge
Bei vielen hat die Urlaubsplanung für das kommende Jahr bereits begonnen. 
Insofern weisen wir darauf hin, dass die dbb jugend (Bund) Mitglied im 
Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) ist. Daraus resultieren viele Vorteile, 
die unsere Mitglieder gemeinsam mit ihren Familien nutzen können. So kön-
nen beispielsweise die verschiedenen Unterkünfte der Jugendherbergen in 
den verschiedenen Urlaubsregionen genutzt und vergünstigte Eintrittsprei-
se für verschiedene Attraktionen/Veranstaltungen erhalten werden. Infor-
mationen zu Preisen und den Angeboten findet ihr auf der Webseite des DJH 
(www.jugendherberge.de). Das benötigte Kennwort erfahrt ihr in unserer 
Landesgeschäftsstelle in Magdeburg. 
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 < Geburtstagsgrüße

Wir gratulieren allen im Okto-
ber geborenen Mitgliedern 
und wünschen viel Schaffens-
kraft und Gesundheit im 
 neuen Lebensjahr!

Der Landesvorstand
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